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180 Das Rote Kreuz.

tigen Verwendbarkeit, seiner flotten Aus-
stattung, die den sorgfältigsten Transport
eines Kranken und Verwundeten garantiert,
allgemeine Bewunderung. Spezieller Dank

sei den wackern Konstanzen! dafür gewidmet.

Unterdessen rückte die Zeit vor und man

begab sich in den Löwensnal zum Bankett,
das ungefähr 2ö0 Festfreuudc versammelte

und unter den flotten .Klängen des Drchesters,

gewürzt mit mannigfachen ernsten und heitern
Reden außerordentlich heimelig verlief. „Hei-
melig", das war der Grundtvn des ganzen
Festes, „heimelig" der Empfang durch unsere

Kreuzlinger, „heimelig" das Mitfeiern einer

ganzen Bevölkerung, in der man das Sym-
pathisieren mit unsern gemeinnützigen Bestre

bangen so recht herausfühlte. Ihnen Allen
sei unser herzlicher Dank abgestattet.

Siktige Tapeten.

Vor Jahren stand in den medizinischen
Fachzeitschriften die Mitteilung von Arsenik-
Vergiftung durch einen grünen Lampenschirm.
Früher wurde das Schweinfurtergrün, eine

stark arsenhaltige Farbe, für allerlei veriven-
det, so auch für die Anfertigung der betaun-
ten grünen Lampenschirme. Ein Hauslehrer
erkrankte jewcilen samt seinen 4 Zöglingen
zur Winterszeit an Erbrechen und Diarrhöen,
während die Krankheit sich in den anderen

Jahreszeiten nie zeigte. Erst im dritten Winter
wurde die Entdeckung gemacht, daß der Schirm
der Arbeitslampe, die auf dein Tisch stand, stark

arsenhaltig war. Mit der Entfernung desselben
schwanden sofort alle Symptome. Dieselben
Vergiftungserscheinungcn sah man sehr oft
auch bei Leuten, die in grüntapezierten Zim
mcrn schliefen. Es wurde deshalb die Anwcn
dung des Schweinfurtergrüns für solche Gegen
stände verboten, doch scheint dieses Verbot nicht
überall befolgt worden zu sein. So lesen wir
in der „Medizin für Alle" folgenden Fall:

Prof. I>r. L- Knttner in Berlin hatte
in letzter Feit wiederholt Gelegenheit, Pa-
ticntcn mit chronischem Darmkatarrh zu be-

handeln, die an Verdauungsstörungen und an
starken Ernährungsstörungen litten. Bemcr
kcnswert war bei diesen, daß sie in der häns-
lichen Pflege trotz sachgemäßer Behandlung
nicht gebessert wurden, aber nach der Auf-
nähme in die Klinik ohne Einschränkung der
Diät und ohne besondere Heilmaßnahinen
schnell sich besserten. Kehrten sie aber in die

hänslichen Verhältnisse zurück, so traten trotz

sorgfältiger Pflege und Diät regelmäßig
wieder Rückfälle ein. Dies ließ darauf schlie-
ßen, daß im Hause außerhalb der Ernährung

eine Schädlichkeit vorhanden sein mußte. Der
Verdacht siel auf die Tapeten und tatsächlich
wurden sie bei der Untersuchung arsenhaltig
befunden. Die Arsenikvergiftung wurde wahr-
scheinlich durch den gifthaltigen Staub her-
vorgerufen. Die Menge von Arsen, die in
den Tapeten nachgewiesen wurde, ist zwar
keine große, genügt aber vollständig, um eine
Vergiftung hervorzubringen, wenn man be-

rücksichtigt, daß die Kranken während der

Nacht dauernd der Einwirkung des Giftes
ausgesetzt gewesen sind, denn in allen fünf
Fällen waren es die Tapeten des Schlaf
zimmers, die Arsen enthalten haben. Bemcr-
kenswert war noch der Unistand, daß eine

Patientin zwei Jahre vor ihrer Erkrankung
das mit denselben Tapeten ausgestattete
Schlafzimmer bewohnte, ehe sie erkrankte.

Allerdings hatte sie vor ihrer Erkrankung
stets bei offenem Fenster geschlafen: erst als
sie fünf Wochen lang bei geschlossenem Fen-
ster lag, trat die Erkrankung aus. Daß nicht
alle Mitbewohner erkrankten, beruht darauf,
daß die persönliche Empfänglichkeit gegenüber
dem Gifte eine verschiedene ist. Da nicht an-
zunehmen ist, daß diese Fälle vereinzelt vor-
kommen, so soll man bei hartnäckigen Darm-
tatarrhen und Blutarmnt an diese Schädlich-
keiten denken. Beimengungen von Arsenik bei

Herstellung von Tapeten sind zwar verboten,
aber das Verbot wird nicht beachtet: osscn-
bar hat die Industrie keinen gleichwertigen
unschävlichen Ersatz für den giftigen Farbstoss
gefunden. Uebrigens wird Arsenik nicht nur
bei der Fabrikation von Tapeten, sondern
auch bei der Herstellung von minderwertigem
Linoleum mißbräuchlich verwendet.

Druck und Expedition: Genosseuschafts-Buchdruckerei Bern (Neuengasse 34).


	Giftige Tapeten

